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Das Bundesinnenmi-

nisterium hat auf die

Forderung der Ver-

kehrsgewerkschaft

GDBA und des dbb

beamtenbund und

tarifunion nun den

Entwurf eines 

Gesetzes über die

Anpassung von

Dienst- und 

Versorgungsbezügen

2003/2004 in Bund

und Ländern 

vorgelegt.

D er Gesetzentwurf hat zum
Ziel, die Bezüge der
Beamten, Richter und Sol-
daten sowie der Versor-
gungsempfänger des Bun-

des, der Länder und Gemeinden
unter Berücksichtigung des Tarif-
abschlusses für die Arbeitnehmer
des öffentlichen Dienstes vom 
9. 1. 2003 an die Entwicklung der
allgemeinen wirtschaftlichen und
finanziellen Verhältnisse anzu-
passen. 
Der Gesetzentwurf sieht insbe-
sondere folgende Regelungen vor: 
❚ Lineare Anpassung der Dienst-

und Versorgungsbezüge um ins-
gesamt 4,4 Prozent in drei Stu-
fen in den Jahren 2003 und
2004:

❖ um 2,4 Prozent ab 1. April
2003 für die Besoldungsgrup-
pen A 2 bis A 11,

❖ um 2,4 Prozent ab 1. Juli
2003 für die übrigen 
Besoldungsgruppen,

❖ um 1,0 Prozent 
ab 1. April 2004,

❖ um 1,0 Prozent ab 
1. August 2004 und

❖ keine Anpassung der Bezüge
aus der Besoldungsgruppe 
B 11 in 2003.

❚ Für die lineare Anhebung der
Versorgungsbezüge unter
Berücksichtigung des Versor-
gungsänderungsgesetzes 2001
greifen erstmals die vorgesehe-
nen Anpassungsfaktoren, das
heißt die der Berechnung der
Versorgungsbezüge zugrunde
liegenden Dienstbezüge wer-
den entsprechend abgemindert,
und zwar:

❖ im Jahr 2003 auf 
0,99458 sowie

❖ im Jahr 2004 auf
0,98917 und 0,98375. 

❚ Einmalzahlungen für die Emp-
fänger von Dienst- und Versor-
gungsbezügen 

❖ in 2003 in Höhe von 7,5 Pro-
zent der Bezüge für Dezem-
ber 2002, maximal 185 Euro, 

❖ in 2004 in Höhe von 50
Euro,

❖ in den neuen Bundes-
ländern in Höhe des
jeweiligen Bemes-
sungssatzes.

❚ Die Anhebung des
Bemessungssatzes für
Bezügeempfänger in den
neuen Bundesländern
(Ostbesoldung) erfolgt in
zwei weiteren Schritten:

❖ ab 1. Januar 2003 auf 
91 Prozent und 

❖ ab 1. Januar 2004 auf 
92,5 Prozent des 
Westniveaus.

Festschreibung der weite-
ren Angleichung des
Bemessungssatzes bis spä-
testens 31. Dezember 2007
für die Besoldungsgruppen
bis A 9 und für die übrigen
Besoldungsgruppen bis 31.
Dezember 2009 – das heißt,
die Angleichung soll bis 31.
Dezember 2009 abgeschlossen
sein.

❚ Verlängerung der Festschrei-
bung der jährlichen Sonderzu-
wendung (“Weihnachtsgeld“)
auf dem Niveau von 1993.

❚ Anhebung der Zulage für Dienst
zu ungünstigen Zeiten an Sonn-
tagen und gesetzlichen
Wochenfeiertagen, an Samsta-
gen vor Ostern und Pfingsten
nach 12.00 Uhr sowie am 24.
und 31. Dezember eines jeden
Jahres nach 12.00 Uhr, wenn
diese Tage nicht auf einen Sonn-
tag fallen, ab 1. April 2004 um
insgesamt rund 4,4 Prozent von
2,61 Euro auf 2,73 Euro. 

❚ Anhebung der Sätze der Mehr-
arbeitsvergütung ab 1. April
2004 um insgesamt 4,4 Prozent,
und zwar in den Besoldungs-
gruppen 

❖ A 2 bis A 4 von 
9,54 Euro auf 9,96 Euro, 

❖ A 5 bis A 8 von 
11,27 Euro auf 11,77
Euro, 

❖ A 9 bis A 12 von 
15,47 Euro auf
16,15 Euro
und 

❖ A 13 bis A 16 von
21,33 Euro auf 22,27 Euro. 

Beteiligung der
Gewerkschaften
Die gewerkschaftliche Beteili-
gung nach § 94 Bundesbeamten-
gesetz (BBG) soll im Mai 2003
stattfinden. Nach § 94 BBG sind
die Gewerkschaften bei allen
gesetzlichen Änderungen betref-
fend der Beamten zu beteiligen.
Die zeitliche Verschiebung der
Anpassung gegenüber der tarifli-
chen Regelung ist nach Auffas-
sung der Verkehrsgewerkschaft
GDBA nicht gerechtfertigt, weil
die Beamten und Versorgungs-
empfänger in der Vergangenheit
bereits Vorleistungen in Milliar-
denhöhe erbringen mussten. Im
Übrigen fordert die Verkehrsge-
werkschaft GDBA, so schnell wie

möglich Abschlagszahlungen
zu veranlassen. j.m.
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